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Ausgestaltung von Zusatzjobs in Hessen –  
Ergebnisse einer Befragung von Beschäftigungsunternehmen

Ein Beitrag von Hilde Simon 

Vorgeschichte
Die Befragung ist im Kontext einer 
Workshopreihe für Führungskräfte in 
Beschäftigungsunternehmen entstan-
den, die das Teilprojekt der GOAB 
in der Entwicklungspartnerschaft 
„Wandel – Innovation – Botschaft“ 
seit Januar 2006 durchgeführt hat. 
Diese Workshopreihe befasste sich 
mit verschiedenen Aspekten der 
Ausgestaltung des neuen Förderin-
struments Arbeitsgelegenheiten in 
der Mehraufwandsvariante (im fol-
genden Zusatzjobs genannt) und 
begann mit der Auswertung einer 
ersten Befragung (siehe forum arbeit 
02/2006). Im Rahmen der Vorbe-
reitung der Jahrestagung der LAG 
Arbeit in Hessen e.V. entstand die 
Idee, eine erneute und erweiterte 
Befragung durchzuführen. Das Er-
kenntnisinteresse dabei war, einen 
Überblick über 

•	 die Vielfalt der Ausgestaltungs-
formen und der finanziellen Aus-
stattungen

•	 die Kooperation mit den Auftrag-
gebern und die Förderplanung

•	 die Qualität der Zusatzjobs

•	 Veränderungen seit Einführung 
der Zusatzjobs und Verände-
rungsbedarfe aus Sicht der Un-
ternehmen

•	 sowie die Auswirkung der SGB-
II-Reform auf das Image der Be-
schäftigungsunternehmen

zu gewinnen.

Methode der Befragung

Als erstes wurde ein Fragebogen 
entwickelt, er gliedert sich in:

1.	Anzahl und Art der Maßnahme-
plätze, Veränderungen

2.	Allgemeine Rahmenbedin-
gungen, Vorgaben durch ARGE/
Kommune

3.	Kooperation mit Auftraggeber

4.	Gestaltung durch den Träger / 
das Beschäftigungsunternehmen

5.	Qualität

Zusätzlich wurde nach der Verän-
derung des Images und nach not-
wendigen Veränderungen gefragt. 
Wenn inhaltlich möglich und sinnvoll 
wurden Antworten zum Ankreuzen 
vorgegeben. Nach zwei Testläufen  
wurde der Fragebogen weiter dif-
ferenziert und in eine Formularform 
gebracht, die bequem am PC aus-
gefüllt werden konnte.

Die Befragungsaktion begann An-
fang Juni bei bekannten Unterneh-
men, für die der Fragebogen auf-
grund von Vorkenntnissen (durch 
die erste Befragung oder die Be-
teiligung an der Workshopreihe) in 
Teilen schon ausgefüllt wurde. Das 
schrittweise Vorgehen erwies sich 
als Vorteil, denn so konnten die er-
sten Rückläufe genutzt werden, um 
für die Beteiligung zu werben und 
wenn möglich die Fragebögen hin-
sichtlich der Konditionen der SGB 
II-Träger vorab auszufüllen. Um 
eine Vergleichbarkeit der Daten zu 
gewährleisten, wurde als Stichtag 
für die Erhebung das Ende des 2. 
Quartals 2007 vorgegeben.

Die LAG Arbeit in Hessen hatte 
zum Zeitpunkt der Befragung 44 
Mitgliedsgesellschaften. Ziel war 
es, mindestens 20 Gesellschaften 
aus möglichst vielen SGB II-Träger-
schaften zu befragen. Insgesamt 
wurden 32 Mitgliedsunternehmen 
angesprochen, bei denen sich zum 
Teil herausstellte, dass sie keine Zu-
satzjobs durchführen. 

Von oder mit 26 Beschäftigungsun-
ternehmen wurde der Fragebogen 
ausgefüllt. Ein Unternehmen wird in 
der Auswertung zweimal gezählt, 
da es für eine ARGE und eine Op-
tionskommune mit unterschiedlichen 
Bedingungen tätig ist. Durch die 
Befragung werden die Umsetzungs-
vorgaben und Gestaltungsvarianten 
von (85 %) der ARGEn (11 von 13) 
und von 69 % der Optionskommu-
nen (9 von 13) durch mindestens ein 
Beschäftigungsunternehmen reprä-
sentiert. Es fehlen die ARGEn Kas-
sel Land und Waldeck-Frankenberg 
sowie die Optionskommunen Fulda, 
Main-Kinzig, Hochtaunus und Berg-
straße. Dabei handelt es sich zum 
überwiegenden Teil um Regionen, 
in denen es keine oder nicht in der 
LAG organisierte Beschäftigungsge-
sellschaften gibt.

Auch wenn mit der Befragungsakti-
on kein Systemvergleich intendiert 
war, werden aufgrund der doch re-
lativ hohen Beteiligung bei der Aus-
wertung erkennbare Unterschiede 
zwischen ARGEn und Optionskom-
munen deutlich gemacht.

Anzahl und Art der 
Maßnahmeplätze,  
Veränderungen
Die befragten Unternehmen ver-
fügten zum Stichtag über 5.210 
Plätze in der Mehraufwandsvarian-
te, die zu 62 % im eigenen Betrieb 
angeboten werden. Für 38 % der 
Plätze übernehmen sie für ihre SGB 
II-Träger Organisation und Regie 
in externen Einsatzstellen. Alle be-
fragten Unternehmen haben Plätze 
in ihrem Betrieb, 63 % haben Regie-
Plätze. Der Frauenanteil liegt insge-
samt bei 36 %. Allerdings zeigen 
sich hier wie auch bei dem Anteil 
der Jugendlichen u25 Unterschiede 
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durch die SGB II-Trägerschaft: den 
ARGEn gelingt eine deutlich höhere 
Beteiligung von Frauen. Auch die 
geringere Beteiligung von Jugend-
lichen könnte als Indiz für eine hö-
here Zielgruppenorientierung beim 
Einsatz der Zusatzjobs, wie sie im 
1. IAB-Bericht�  angemahnt wurde, 
gewertet werden. Zielgruppenorien-
tierung setzt allerdings angesichts 
der vorgegebenen Aktivierungsquo-
te bei Jugendlichen eine breite Maß-
nahmepalette voraus. 

Frauen- und Jugendanteil an den 
Plätzen in Prozent

Frauen Jugend
insgesamt 36,3 11,9
ARGE 40,0 9,6
Option 29,4 17,7

Die Beschäftigungsunternehmen 
sind unterschiedlich groß. Die Plät-
ze im eigenen Betrieb reichen von 
2 bis 275; 4 Unternehmen haben 
mehr als 200 und 15 mehr als 100 
Plätze. Der meistgenannte Arbeits-
bereich im eigenen Betrieb ist der 
Garten- und Landschaftsbau, gefolgt 
von Renovierung, Hauswirtschaft/
Gastronomie, Elektronik-Recycling 
und Gebrauchtwarenmarkt. Bei den 
Regieplätzen handelt es sich über-
wiegend um zusätzliche Arbeiten in 
kommunalen Einrichtungen und bei 
Vereinen.

In Hessen spielt die Entgeltvariante 
seit Einführung des SGB II eine unter-
geordnete Rolle. Im zweiten Quar-
tal 2007 gab es bei den befragten 
Unternehmen 222 Plätze in der En-
geltvariante, zum überwiegenden 
Teil aus auslaufenden Maßnahmen, 
wo ARGEn in 2005/2006 die Ent-
geltvariante favorisiert und 2007 
auf Mehraufwandsentschädigung 
umgestellt haben, oder als gezielte 
Einzelmaßnahmen. 

Veränderungen

Da ein Erkenntnisinteresse der Be-
fragung war, herauszufinden, ob 
die befürchteten Verschlechterungen 
eingetreten sind, wurde nach den 
Auswirkungen der Reform auf ihre 

�  IAB-Forschungsbericht 10/2006:  
Förderung von arbeitslosen Personen im 
Rechtskreis des SGB II durch Arbeitsgelegen-
heiten: Bislang wenig zielgruppenorientiert

Arbeits- und damit Wirtschaftsbe-
reiche gefragt. Nur bei drei Unter-
nehmen sind Arbeitsbereiche im 
eigenen Betrieb entfallen, wovon 
zwei dies durch Expansion bei den 
Regiestellen mehr als kompensieren 
konnten. Lediglich ein Unternehmen 
geriet durch den radikalen Abbau 
öffentlich geförderter Arbeitsplätze 
in Existenznöte. 14 Unternehmen, 
also mehr als die Hälfte, haben neue 
und zusätzliche Arbeitsbereiche ent-
wickelt und aufgebaut.

Bei der Auswertung der Frage 
nach der Veränderung der mit den 
Auftraggebern seit der Reform ver-
einbarten Platzkontingente wurden 
auch zum Zeitpunkt der Befragung 
absehbare Veränderungen einbezo-
gen. 44 % der Unternehmen haben 
ihre Platzzahl steigern können, bei 
einem Drittel ist sie gleich geblieben 
und 22 % haben sich verschlechtert. 
Dabei haben die für Optionskommu-
nen tätigen Gesellschaften eindeutig 
schlechtere Karten (z.B. wurden ak-
tuell trotz bestehender Wartelisten 
die Plätze um ein Drittel reduziert). 

Aber was nützen die vereinbarten 
Kontingente, wenn die Zuweisungen 
nicht entsprechend fließen? 

Entwicklung der Platzzahl seit der 
Reform

gestiegen unverändert gesunken Nennungen
ARGE 8 7 2 17
Option 4 2 4 10
insgesamt 12 9 6 27

Deshalb wurde gefragt, wie die fak-
tische Besetzung im Verhältnis zur 
vereinbarten Platzzahl ist.

Faktische Besetzung

Ob der starke Anteil der Unterbeset-
zungen strukturell durch ein zu ho-
hes oder nicht passendes Angebot 

oder durch Engpässe bei der Zuwei-
sung bedingt ist, könnte nur durch 
zusätzliche Befragungen verifiziert 
werden. Auffallend ist, dass Unter-
besetzungen häufig bei den Regie-
plätzen vorliegen.

Da kein Träger eine vertragliche Aus-
fallgarantie für nicht besetzte Plätze 
hat, liegt das wirtschaftliche Risiko 
bei der Unterbesetzung einseitig bei 
den Unternehmen, die Personal und 
Infrastruktur für die Plätze bereithal-
ten müssen.

Allgemeine Rahmenbe-
dingungen / Vorgaben 
durch SGB II-Träger
Arbeitszeit

Die Frage, ob die wöchentliche Ar-
beitszeit einheitlich oder flexibel ge-
regelt ist, ergab, dass die Festlegung 
auf eine fixe Wochenarbeitszeit die 
Ausnahme darstellt. Fixe Wochenar-
beitszeiten gibt es da, wo der SGB 
II-Träger die Zusatzjobs differenziert 
nach Zielgruppen bei den Beschäf-
tigungsunternehmen einsetzt. Das 
wird in der Befragung dann deut-
lich, wenn mehrere Unternehmen für 
eine ARGE tätig sind und ein Unter-
nehmen nur Teilzeit von 20 Stunden 
bedient und das andere die Ober-
grenze bis 30 Stunden.

Besetzung ARGE Option insgesamt
abs. % abs. % abs. %

unterbesetzt 11 64,7 6 66,7 17 65,4

ausgewogen 2 11,7 2 22,2 4 15,4

Warteliste 4 23,5 1 11,1 5 19,2
insgesamt 17 100,0 9 100,0 26 100,0

Die wöchentlichen Arbeitszeiten rei-
chen von 15 bis 38,5 Wochenstun-
den, wobei es eine starke Präferenz 
der Kommunen für die Empfehlung 
der Obergrenze von 30 Stunden 
gibt. 4 ARGEn und eine Kommune 
gehen über 30 Stunden hinaus, 4 

Absolut: Unternehmen
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ARGEn und eine Kommune bleiben 
unter 30 Stunden. Die niedrigeren 
Wochenarbeitszeiten werden ana-
log zur Arbeitshilfe damit begrün-
det, dass den Beschäftigten Zeit für 
Bewerbungsaktivitäten eingeräumt 
werden müsse. Die Zusatzjob-An-
gebote mit höherer Arbeitszeit 
favorisieren die Förderung der Be-
schäftigungsfähigkeit durch arbeits-
marktnahe Bedingungen und stellen 
die Beschäftigten für Bewerbungsak-
tivitäten frei und/oder bieten aktive 
Unterstützung bei der Arbeitsplatz-
suche an.

Die Annahme, dass es einen Zusam-
menhang zwischen der Höhe der 
Arbeitszeit und der Höhe der Mehr-
aufwandsentschädigung (MAE) 
gibt, wird insoweit bestätigt, dass 
bei Wochenarbeitszeiten von über 
30 Stunden immer nur 1 Euro MAE 
gezahlt wird. Gleichwohl gibt es 
aber auch die Kombination von ma-
ximal 30 Stunden und 1 Euro MAE. 
Am besten gestellt sind Beschäftigte, 
die für 30 Stunden trotzdem 1,50 
Euro MAE erhalten – das ist bei 3 
ARGEn möglich.

Hier zeigt sich eine Tendenz der AR-
GEn zu den Extrempositionen, wäh-

längerung dauern die Zusatzjobs 
bei 2/3 der Unternehmen 9 bzw. 
12 Monate und bei 5 Trägern 18 
Monate und länger, oder die Lauf-
zeit wird einzelfallbezogen verein-
bart.

Hier findet offensichtlich eine Ori-
entierung an den tatsächlichen Be-
darfen statt. Der Trend längere und 
einzelfallbezogene Laufzeiten dürf-
te sich fortsetzen und damit sicher 
auch der Trend, die volle Fallpau-
schale nur für eine begrenzte Lauf-
zeit zu zahlen.

Verlängerungen werden meistens 
auf formlosen Antrag und/oder 
Förderbericht gewährt, eine ge-
meinsame Förderplanung mit per-
sönlichem Ansprechpartner (PAP) 
oder Fallmanager ist eher noch die 
Ausnahme.

Qualifizierung

Alle befragten Beschäftigungsun-
ternehmen qualifizieren in den 
Zusatzjobs – bis auf einen Träger; 
dieser bietet aber auf Wunsch des 
kommunalen Jobcenters neben den 
Zusatzjobs eine Maßnahme „Qua-
lifizierende Beschäftigung“ nach § 
16 Abs. 2 an. 

Die meistgenannte Qualifizierungs-
art ist neben der von allen prakti-
zierten Qualifizierung by the job 
das Bewerbungstraining mit 20 
Nennungen, gefolgt von fachkund-
lichen Modulen mit 17 Nennungen 
– fast alle mit Zertifikaten. Hervorzu-
heben ist hierbei, dass 5 Unterneh-
men von der IHK anerkannte Zertifi-
kate ausgeben, die sie zum Teil erst 
kürzlich entwickelt haben. 13 Unter-
nehmen führen Deutschkurse durch. 
10 Unternehmen kreuzen „Sonstige 
Qualifizierungen“ an. Dahinter ver-
bergen sich neben PC-Kursen Stap-
ler- und Kettensägescheine, Kurse in 
Obstbaumschnitt, Vermessung und 
Erster Hilfe. 6 Träger bieten Kurse 
an, bei denen die Teilnahme freiwil-
lig ist und z.T. in die Abschlussbe-
wertung eingeht.

Finanzielle Konditionen  
Fallpauschale

19 von 26 Trägern beantworteten 
die Frage nach der Höhe der Fall-
pauschale. Die Annahme, dass die 
Höhe der Fallpauschale nur begrenzt 
aussagefähig ist für die Angemes-
senheit der Leistungsvergütung, wur-
de durch die Befragung eindrucks-
voll bestätigt. Unabhängig von der 
Art der Beschäftigung, den Kosten 
der betrieblichen Infrastruktur und 
dem Grad der Marktbeteiligung ver-
birgt sich in der Fallpauschale eine 
Vielfalt unterschiedlicher Variablen. 
So enthält die Fallpauschale bei

24 Unternehmen Qualifizierung

24 Unternehmen Sozialpädago-
gische Begleitung

10 Unternehmen Vermittlung

6 Unternehmen 	Mehraufwandsent-
schädigung

9 Unternehmen	 Fahrgeld

Zu berücksichtigen ist auch, in wel-
chem Umfang administrative Auf-
gaben für den SGB II-Träger über-
nommen werden. So zahlen 70 % 
der Unternehmen die MAE aus und  
59 % das Fahrgeld. Den Verwal-
tungsaufwand halten 80 % der Un-
ternehmen für zu hoch.

Ein Träger erhält keine Fallpauscha-
le, muss aber auch nicht qualifizie-
ren. Bei anderen ist die Höhe der 

Mehraufwand in Euro ARGE Option insgesamt
abs. % abs. % abs. %

1,00 5 45,5 2 22,2 7 35

1,05 0 0 1 11,1 1 5

1,25 0 0 3 33,3 3 15
1,30 1 9,1 1 11,1 2 10
1,50 5 45,5 2 22,2 7 35
insgesamt 11 100,0 9 100,0 20 100,0

rend die Optionskommunen sich 
stärker in der Mitte platzieren.

Laufzeiten

Die allseits beklagte Beschränkung 
der Laufzeit auf 6 Monate entspricht 
nicht der hessischen Realität. Sie 
ist die absolute Ausnahme; entwe-
der wird gleich für einen längeren 
Zeitraum zugewiesen oder es sind 
– wie bei 82 % der Unternehmen 
- Verlängerungen möglich. Mit Ver-

Die Vorgaben hinsichtlich der Qua-
lifizierungsanteile sind verschieden: 
9 Unternehmen (also mehr als 1/3, 
bis auf eine Kommune nur ARGEn) 
haben die von der BA empfohlene 
Vorgabe von 20 % Qualifizierungs-
anteil, 7 haben höhere Anteile und 
bei 7 wird der Anteil teilnehmerbe-
zogen festgelegt. Keine Vorgaben 
oder eine Unterschreitung der 20%-
Empfehlung sind eher selten.

Höhe der Mehraufwandsentschädigung
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Fallpauschale abhängig vom Quali-
fizierungsumfang. 13 Unternehmen 
können zusätzlich Vermittlungsprä-
mien abrechnen; diese Praxis ist bei 
ARGEn wesentlich ausgeprägter. 
Fallpauschalen werden bei einigen 
degressiv gewährt, sie nehmen mit 
der Verlängerung der Maßnahme 
ab oder entfallen ganz.

Ohne Mehraufwand, Fahrgeld, 
aber mit sozialpädagogischer Be-
gleitung und Qualifizierung (max. 
25 %) liegen die Fallpauschalen 
zwischen 172 und 500 Euro, wobei 
über 400 eher als hoch und unter 
300 eher als niedrig erscheint.

Die Auswertung der Frage nach 
der Zufriedenheit mit der Höhe der 
Fallpauschale ergibt, dass 13 (8/ 
5) Unternehmen die Höhe ihrer 
Fallpauschale als angemessen und 
14 (9/5) als zu niedrig einschät-
zen. Das auf den ersten Blick ver-
wirrende Ergebnis, dass Träger mit 
relativ geringer Fallpauschale bei 
identischem Leistungsumfang die-
se für angemessen und andere mit 
fast doppelt so hoher Fallpauscha-
le sie für zu niedrig halten, erklärt 
sich durch das unterschiedliche Aus-
maß, in dem die Fallpauschalen zur 
Kostendeckung der Arbeitsprojekte 
beitragen bzw. in welchem Ausmaß 
Erlöse erzielt werden.

Veränderung der  
Konditionen gegenüber 
BSHG-Förderung

Diese Frage wird von 24 Unterneh-
men beantwortet:

1 x Konditionen haben sich verbes-
sert (ARGE)

5 x Konditionen haben sich kaum 
verändert (überwiegend Option)

18 x Konditionen haben sich ver-
schlechtert.

Bei der Frage nach Verände-
rungen in den Konditionen seit 
2005 ging es darum, herauszufin-
den, in welchem Ausmaß und durch 
wessen Initiative Veränderungen an 
den Erstkonditionen für Zusatzjobs 
eingeleitet wurden. Die Auswertung 
zeigt, dass nur ein Unternehmen 
eine Verbesserung für sich durch 
Ausweitung des Leistungsspektrums 

und damit einhergehend eine Erhö-
hung der Fallpauschale  erwirken 
konnte. 

5 SGB II-Träger haben die Fallpau-
schale reduziert: 4 ARGEn und 1 
Kommune. Bei einer Kommune wur-
de der Qualifizierungsanteil und 
damit auch die Fallpauschale redu-
ziert. 6 ARGEn und 2 Kommunen 
haben Vermittlungsprämien einge-
führt (geht bei einer ARGE mit Redu-
zierung der Fallpauschale einher). 
Ein Träger übernimmt zusätzlich 
(also ohne Erhöhung der Fallpau-
schale) die Auszahlung des Mehr-
aufwands. Von einer ARGE wurde 
die leistungsbezogene Staffelung 
der MAE aufgehoben.

Kooperation mit Auf-
traggeber
Die Gestaltung der Kooperation 
durch den Auftraggeber bzw. den 
persönlichen Ansprechpartner (PAP) 
und Fallmanager ist ein wichtiger 
Faktor für den Erfolg von Maßnah-
men.

Die Frage „Finden vor der Zuwei-
sung durch den Auftraggeber Ab-
stimmungen in Hinblick auf die Eig-
nung der Teilnehmenden statt“ wur-
de durchgängig bejaht. Mit einer 
Ausnahme dürfen die Unternehmen 
Zuweisungen begründet ablehnen; 
d.h. es gibt keinen Kontraktions-
zwang. Bis auf drei dürfen alle die 
Einzelmaßnahmen begründet vor-
zeitig beenden (letzteres wird aller-
dings zunehmend schwieriger). 

Der Arbeitsplatz wird meistens ein-
vernehmlich vereinbart, manche 
Auftraggeber überlassen den Unter-
nehmen die Entscheidung über die 
Auswahl des passenden Arbeits-
platzes, nur 4 behalten sich die Ent-
scheidung vor. 

Förderplanung

Fast alle Unternehmen gehen davon 
aus, dass mit ihren Beschäftigten 
eine Eingliederungsvereinbarung 
abgeschlossen wurde, deren In-
halte finden sich aber eher selten 
im Förderauftrag wieder. Nur bei 
zwei SGB II-Trägern erhalten die 
Unternehmen einen Profilingbogen, 
der während der Maßnahme fort-

zuschreiben ist. Hier kann zumin-
dest in formaler Hinsicht von einer 
abgestimmten Förderplanung ge-
sprochen werden. Selbstkritisch ist 
anzumerken, dass an dieser Stelle 
die Frage, ob mit der Zuweisung 
konkret benannte Förderaufträge 
einhergehen, für die Beurteilung 
einer abgestimmten Förderplanung 
zielführender gewesen wäre.

Ein Berichtswesen findet immer statt, 
in der Regel ist es standardisiert. 
Unterschiede gibt es in der Intensität 
und der Häufigkeit der Berichterstat-
tung: alle schreiben Abschlussbe-
richte (3 allerdings ausschließlich 
Abschlussberichte), Erstberichte 
werden bei 16 Unternehmen nach 
3 Monaten fällig. Die Hälfte aller 
Unternehmen schreiben Erst- und 
Abschlussberichte, 8 schreiben 
Zwischenberichte – in der Regel in 
dreimonatigen Abständen oder zur 
Begründung von Verlängerungen.

Bewertung der Kooperation 
mit dem Auftraggeber

ARGE Option ges.

gut 6 7 13
verbesserungs-
fähig

7 1 8

verbesserungs-
bedürftig

2 4 6

Summe 15 12 27

Immerhin fast die Hälfte beurteilt 
die Kooperation als gut. Auffallend 
ist, dass die Optionskommunen ex-
tremer beurteilt werden, wobei das 
Positive eindeutig überwiegt, wäh-
rend die Unternehmen sich bei den 
ARGEn eher auf einem guten Weg 
finden.

Umsetzungsbesprechungen gibt 
es bei 14 Trägern, die für ARGEn 
arbeiten, und bei 10 Trägern, die 
für Kommunen arbeiten. 3 Träger 
verneinen die Frage nach Umset-
zungsbesprechungen (2 x ARGE). In 
regelmäßigen Abständen (meistens 
monatlich, aber auch wöchentlich 
oder alle 2 oder 3 Monate) finden 
sie nur bei 9 Unternehmen statt (kein 
Unterschied zwischen ARGE und 
Option). Ob diese Besprechungen 
stattfinden, ist für die Beurteilung 
der Kooperation nicht allein ent-



�forum arbeit 4/07

Schwerpunkt

scheidend. Es kommt wohl mehr 
auf die Gestaltung an, ob z.B. eine 
Kooperation auf Augenhöhe seitens 
der Auftraggeber gewollt ist.

Bei der Frage nach der Kooperation 
im Tagesgeschäft (Mitarbeiter-Ebe-
ne) wurde eine zusätzliche Option 
„personenabhängig“ eingeführt. 
Dadurch kommt es zu Mehrfachnen-
nungen.

Wie beurteilen Sie die  
Kooperation auf Mitarbeiter-
Ebene?

ARGE Option ges.

gut 6 2 8
personenab-
hängig

9 8 17

verbesserungs-
fähig

1 4 5

verbesserungs-
bedürftig

2 1 3

Summe 18 15 33

Auch hier ist die Beurteilung eher gut 
als schlecht, die häufige Nennung 
von „personenabhängig“ dürfte ein 
Indiz für hohe Personalfluktuation 
und unterschiedliches Qualifika-
tions- und Erfahrungsniveau bei den 
Auftraggebern sein.

Vor dem Hintergrund, dass die IAB-
Studie (s. Fußnote 1) bemängelt, 
dass die Zusatzjob zu wenig ziel-
gruppenadäquat eingesetzt werden 
und der Bundesrechnungshof vor 
Missbrauch und Verdrängung regu-
lärer Arbeit durch Zusatzjobs warnt, 
wurde die Frage gestellt, wie sich 
aus Sicht der Unternehmen das Kli-
entel verändert hat.

Wie hat sich die Beschäf-
tigtenstruktur verändert?

ARGE Option ges.

unmerklich 6 3 9
mehr  
Schwächere

11 6 17

heterogener 2 1 1

Nur ein Drittel sieht keine Verände-
rungen in der Beschäftigtenstruktur.  
Mehrheitlich wird die Zielgruppe als 
schwächer eingeschätzt. Auch die 
Nennung „heterogener“ dürfte als 
Verschlechterung der Bedingungen 
für die Beschäftigungsträger gewer-
tet werden können.

Gestaltung durch den 
Träger
Unter dieser Überschrift wurden 
mögliche Formen der eigenstän-
digen Maßnahmengestaltung durch 
die Beschäftigungsunternehmen er-
fragt.

Die Frage „Wie wird die Zielgrup-
pe über Angebote und Konditionen 
informiert?“ sollte Aufschluss über 
die Ansprache und Vorbereitung 
potentieller Teilnehmender auf die 
Maßnahmen geben. 56 % der Un- 
ternehmen setzen Flyer ein, 48 % 
führen Gruppen-Informationsver-
anstaltungen (z.T. zusammen mit 
den Auftraggebern) durch und  
26 % verwenden beide Informations-
formen. Bei zwei Unternehmen gibt 
es Vorschaltmaßnahmen bzw. Pro-
bearbeit, bei den anderen ohne Fly-
er oder Informationsveranstaltungen 
wird dies seitens der Auftraggeber 
nicht gewünscht oder auf enge Koo-
peration im Einzelfall gesetzt.

Alle Unternehmen informieren ihre 
Beschäftigten schriftlich über Re-
gularien, Rechte und Pflichten, alle 
stellen am Ende ein „Zeugnis“ aus, 
das natürlich nicht so heißen darf. 
Bis auf zwei Unternehmen sprechen 
alle Verwarnungen aus. Bei einem 
der beiden Träger gibt es die Rege-
lung, dass nach zwei Wochen un-
entschuldigter Fehlzeit die Maßnah-
me beendet wird.

Förderplanung

70 % der Unternehmen schließen 
zu Beginn der Beschäftigung eine 
Fördervereinbarung mit den Teilneh-
menden ab, die aber nur bei einem 
Viertel mit dem Auftraggeber abge-
stimmt und eine Pflichtleistung ist. 
Interessant ist dabei, dass ein Un-
ternehmen, bei dem die sozialpäda-
gogische Begleitung nicht finanziert 
wird, Fördervereinbarungen ab-
schließt. Zwei Drittel erstellen einen 
Qualifizierungsplan.

Die Frage „Wie ist die Arbeitsver-
mittlung organisiert?“ gibt Aufschluss 
über die Wertigkeit, die dem Ziel 
der beruflichen Integration in den 
Maßnahmen beigemessen wird, 
und über die dabei angestrebte 

Professionalität. Allerdings ist zu be-
rücksichtigen, dass die Wertigkeit 
der Arbeitsvermittlung maßgeblich 
von den Auftraggebern beeinflusst 
wird.

11 Unternehmen und damit über  
40 % verfügen über eine professi-
onelle Arbeitsvermittlung, entweder 
durch Einsatz von freiberuflichen 
oder internen fest angestellten Spe-
zialisten oder durch Ausgründung 
oder Kooperation mit einer Vermitt-
lungsagentur. Bei 7 Unternehmen 
sind die Sozialberatungen, zum 
Teil unterstützt durch die Fachan-
leitungen, zusätzlich für Bewer-
bungsunterstützung und ggf. auch 
Vermittlungsaktivitäten zuständig. 7 
Unternehmen beantworten die Fra-
ge nicht, was auch daran liegen 
kann, dass die Arbeitsvermittlung 
nicht zum Leistungsspektrum zählt 
oder – wie ein Träger angibt – nicht 
erwünscht ist (weil Kerngeschäft des 
Kreisjobcenters).

Anreizsysteme

Angesichts des Wegfalls der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäfti-
gung stellte sich die Frage, ob und 
welche Anreizsysteme zur Motivie-
rung und Bindung an die Beschäf-
tigungsunternehmen entwickelt und 
eingesetzt werden. Dies scheint 
aufgrund der Ergebnisse ein eher 
unterbelichtetes Gestaltungsfeld 
zu sein. 6 Unternehmen gewähren 
Vergünstigungen beim Einkauf von 
Produkten, die in den Unternehmen 
hergestellt oder gehandelt werden. 
4 Unternehmen machen sportliche 
oder kulturelle Angebote. Prämien 
oder Einkaufsgutscheine als Aner-
kennung für gute Arbeitsleistung 
gibt es nur bei 3 Unternehmen und 
ein einziges geht in Einzelfällen 
über die reguläre Mehraufwands-
entschädigung hinaus.

Mit der Einführung von Ombudsstel-
len versuchen 22 % der Träger den 
Wegfall betriebsrätlicher Interessen-
vertretung zumindest von der Geste 
her zu kompensieren. Regelmäßige 
Dienstversammlungen bei 41 % ha-
ben die Funktion, Betriebsversamm-
lungen zu ersetzen.
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Schwerpunkt

Qualität
Bei diesem Fragenkomplex war das 
Interesse herauszufinden, worauf 
die SGB II-Träger und Beschäfti-
gungsunternehmen bei der Maß-
nahmegestaltung Wert legen und 
wie die Betriebe sich positionieren.

Zur besseren inhaltlichen Einord-
nung wird die Frage nach den Zie-
len des Einsatzes von Zusatzjobs 
aus dem Themenkomplex Koopera-
tion an dieser Stelle behandelt.

„Wozu werden Zusatzjobs 
aus Ihrer Sicht von Ihrem 
Auftraggeber eingesetzt?“

(Prozentwerte, absolute Nennungen 
in Klammern; Basis: 27 Unterneh-
men, 17 für ARGEn und 10 für Op-
tionskommunen tätig)

Ziel ARGE Option alle
Qualifizierung 41,2 (7) 80,0 (8) 55,6 (15)
Erhöhung Beschäftigungsfähigkeit 94,1 (16) 70,0 (7) 85,2 (23)
Sanktionszweck 64,7 (11) 40,0 (4) 55,6 (15)
Vermittlung 41,2 (7) 40,0 (4) 40,7 (11)
Kein System erkennbar 11,8 (2) 20,0 (2) 14,8 (4)

Die Qualifizierung spielt bei den 
Optionskommunen in Hessen offen-
sichtlich eine wesentlich größere 
Rolle, sogar eine größere Rolle als 
die Erhöhung der Beschäftigungs-
fähigkeit, während die für ARGEn 
tätigen Unternehmen sich anderen 
Prioritäten ausgesetzt sehen: Be-
schäftigungsfähigkeit fördern, Grün-
de für Sanktionen liefern und erst an 
dritter Stelle Qualifizierung. Bei der 
Einschätzung der Vermittlung gibt 
es kaum Unterschiede – dieses Ziel 
wird aber auch von Unternehmen 
genannt, bei denen Leistungen für 
Vermittlung nicht in der Fallpauscha-
le enthalten sind.

Umso mehr erstaunt es, dass fast die 
Hälfte aller Unternehmen glaubt, 
dass ihr Auftraggeber die Qualität 
der Maßnahme an der Vermittlungs-
quote misst. 

„Woran misst der Auftragge-
ber die Qualität der Maßnah-
me?“

(Prozentwerte, absolute Nennungen 
in Klammern; Basis: 27 Unterneh-
men, 17 für ARGEn und 10 für Op-
tionskommunen tätig)

an ARGE Option alle
Vermittlungsquote 52,9 (9) 40,0 (4) 48,1 (13)
Umsetzung von definierten 
Förderaufträgen

23,5 (4) 20,0 (2) 22,2 (6)

Qualität der Kooperation 76,5 (13) 50,0 (5) 66,7 (18)
unbekannt 11,8 (2) 30,0 (3) 18,5 (5)

Angesichts der Einschätzung der 
Unternehmen, dass ihre Auftragge-
ber von den Maßnahmen vor allem 
eine Erhöhung der Beschäftigungs-
fähigkeit erwarten, müsste der Um-

setzung von Förderaufträgen bei der 
Bewertung der Qualität von Maß-
nahmen eigentlich eine höhere Be-
deutung zukommen. Dass dem nicht 
so ist, liegt wahrscheinlich daran, 
dass die Förderplanung noch relativ 
unentwickelt ist und selten konkrete 
Förderziele mit den Zuweisungen 
gekoppelt werden. Andererseits 
drückt sich in den Einschätzungen 
ein Problem aus, dass weit über die 
Kooperation bei der operationellen 
Umsetzung von Zusatzjobs hinaus-
geht; nämlich der Mangel an ob-
jektivierbaren Kriterien für die Mes-
sung von Erfolg und Qualität von 
arbeitsförderlichen Maßnahmen, 
die über die eindeutig definierbare 
Vermittlungsquote hinausgehen. 
Hier stehen die Ergebnisse der vom 
BMAS im Zuge der Einführung des 
SGB II angestoßenen Evaluations-
forschungen noch aus.

Vor diesem Hintergrund ist es nur 
verständlich, dass die Unternehmen 
die Qualität eher an der Prozess-
gestaltung als an den Ergebnissen 
bewertet sehen. Salopp gesprochen 

sind Zusatzjobs ein Sammelbecken 
für die, zu denen den SGB II-Trä-
gern nichts einfällt, und ein guter 
Beschäftigungsträger ist der, der 
flexibel, zeitnah und verlässlich 
kooperiert, dazu beiträgt, dieses 
Förderinstrument mit zu entwickeln, 

was heißt, Kinderkrankheiten ge-
meinsam durchzustehen. Deshalb 
ist es auch bedauerlich, wenn Unter-
nehmen nicht wissen, was von ihnen 
erwartet wird.

Die Unternehmen hatten die Mög-
lichkeit anzugeben, was ihr Auftrag-
geber besonders an ihnen schätzt. 
Hier waren Verbindlichkeit und 
Zuverlässigkeit mit 9 Nennungen 
Spitzenreiter vor der intensiven So-
zialbetreuung und der Bereitschaft, 
schwieriges Klientel aufzunehmen 
(6 Nennungen), und Flexibilität (6 
Nennungen, davon einmal unbe-
grenzte Flexibilität). Professionelle 
Strukturen, gutes und transparentes 
Berichtswesen, hohe Vermittlungs-
quoten, Vielfalt des Angebots und 
Innnovation spielten dagegen eine 
untergeordnete Rolle.

Auf die Frage „Was ist Ihnen 
besonders wichtig, was ist Ihr 
Alleinstellungsmerkmal?“ gab 
es 21 Antworten:

4 x intensive sozialpädagogische 
Begleitung

4 x Qualifizierung (davon 2-mal 
marktnah)

3 x arbeitsmarktnahe Ausgestaltung, 
ernsthafte Auftragsabwicklung

2 x frauenspezifische Angebote.

Die Antworten auf die beiden letzt-
genannten Fragen können – vorsich-
tig - als Indikatoren für unterschied-
liche Ausrichtungen und Akzentu-
ierungen in der Geschäftspolitik 
genommen werden: einmal die Be-
tonung der sozialen Funktion öffent-
lich geförderter Beschäftigung und 




